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Sicher in der Gefahrgutpraxis
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Stand: Mai 2015© Ingenieurbüro Jürgen Werny    Stand: ADR 2015  

Kontrolle eines Fahrzeugs beim 
Gefahrguttransport bis 1000 Punkte nach GGVSEB / ADR 2015 

- gültig bis 30.06.2017 - 
 

1. Datum  2. Transportfirma  

3. Fahrzeugkennzeichen  4. Name des Fahrers   

 

Papiere / Fahrer ☺  N/Z 

►  Führerschein mit entsprechender Fahrerlaubnis liegt vor?    

►  Fahrzeugschein vorhanden?    

► Keine offensichtlichen Anzeichen einer Fahruntüchtigkeit beim Fahrer durch  
      Drogen, Alkohol oder Medikamente? 

   

Kontrolle Vorladung von Gefahrgut (1000-Punkte-Regelung) ☺   

► Keine sonstigen Gefahrgüter als Vorladung vorhanden?    

► Gefahrgut als Vorladung vorhanden 
 ► Keine Zusammenladeverbote  
  (falls Güter der Klasse 1, Explosivstoffe dabei) 
 ► Gefahrgutpunkte der Vorladung           Punkte: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

► Gefahrgutpunkte der eigenen Gefahrgüter?                   Punkte:    

Ausrüstung ☺   

►  Geeignete und ausreichende Hilfsmittel zur Ladungssicherung (§ 22 StVO) 
 
►  Warndreieck und Verbandskasten (Ablaufdatum!) nach StVZO (§ 53 a StVZO) 
 
►  1 Warnleuchte nach StVZO ab 3,5 t zGM (§ 35 h StVZO) 
 

►  2 kg ABC-Pulverlöscher bei Gefahrgut mit Gefahrzetteln bis 1000 Punkte 
     (Datum der nächsten Prüfung muss angegeben sein, z.B. 09/15, Plombierung  
      unbeschädigt, leicht erreichbar und gegen Witterungseinflüsse geschützt;  
      Hinweis auf Norm vorhanden, z.B. EN3 oder DIN 14406) 
      Hinweis: Feuerlöscher bei begrenzten Mengen nicht erforderlich 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  
 
  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Allgemeiner Fahrzeugzustand ☺   

► gültige Hauptuntersuchung (HU) anhand Plakette überprüfen 
 
► gültige Sicherheitsprüfung (LKW über 7,5 t, Anhänger über 10 t) anhand   
     Plakette überprüfen (Fahrgestellnummer lesbar) 
 
► Reifen prüfen (Profiltiefe mindestens 1,6 mm, keine offensichtlichen Schäden) 
 
► Keine sonstigen offensichtlichen sicherheitsrelevanten Mängel erkennbar 
 
► Sauberkeit Ladefläche prüfen, ggf. reinigen lassen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kontrolle nach der Beladung ☺   

► Ladungssicherung korrekt durchgeführt (§ 22 StVO, 7.5.7 ADR)? 
 

   

Bemerkungen: 

 

Name und Unterschrift des Kontrollierenden: 

Unterschrift des Fahrers: 
 

N/Z (Nicht zutreffend) wird angekreuzt, wenn diese Ausrüstung/Prüfung nicht erforderlich ist 


